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Ob meditative Entspannung im Liegestuhl oder ein ge-
mütlicher Grillabend mit Freunden: Draußen zu sein, tut 
einfach gut, die Jahreszeit ist ideal dafür.
Ein eigener Garten bietet die Möglichkeit, ein kleines 
Stück Natur ganz für sich zu haben. Zugleich soll der 
Platz im Freien auch dem persönlichen Stil entsprechen 
und eine behagliche Atmosphäre schaffen.
Ob als Gartenmauer, in Form von Pflanzringen voller 
duftender Blüten oder als Terrassenbelag: Mit hoch-
wertigen Steinen aus Leichtbeton beispielsweise kann 
man dem Freiraum rund ums Haus einen individuellen 
Charakter verleihen. Gartenelemente aus diesem Werk-
stoff punkten mit ihrer robusten Materialbeschaffenheit, 
die auch extremen Witterungseinflüssen standhält. Ein 
dauerhafter Werterhalt ist damit auch ohne häufige „Wartungsarbeiten" gewährleistet – 
damit der Erholungswert im Garten nicht darunter leiden muss. 	 Foto: djd/KLB

MIETSPIEGEL-KRITERIEN
Die bloße Möglichkeit, sich in einer 
Wanne kniend oder sitzend abbrau-
sen zu können, reicht nicht für die 
Annahme einer separaten Dusche 
aus – befand das AG Köpenick. Dem 
war ein Rechtsstreit vorausgegan-
gen, in dem eine Vermieterin vom 
Mieter Zustimmung zu einer Miet-
erhöhung verlangte, für die sie sich 
auf den Berliner Mietspiegel 2013 
und die Orientierungshilfe für die 
Spanneneinordnung berief. 

Foto: DHSphoto/istock

ENERGIEAUSWEIS
Seit dem Inkrafttreten der 
EnEV 2014 am 1. Mai 2014 

müssen Verkäufer und Ver-
mieter spätestens bei der 

Besichtigung der Immobilie 
einen Energieausweis vor-

legen (siehe auch unsere 
Artikelreihe in HE 2014 [2], 

37; [3], 62 f. und [4], 87 f.). 
Die Deutsche Umwelthilfe und der Deutsche Mieterbund bemängeln die 
bisherige Umsetzung der Energieausweispflicht. Auch ein Jahr nach der 

Einführung könne nur die Hälfte der Vermieter 
der Informationspflicht nachkommen. 

Foto: djd/Deutsche Energie-Agentur
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Mieterhöhungsmöglichkeiten
in

Ein Leitfaden für Praktiker – Vermieter und 
Hausverwalter –, die in Potsdam und Um-
gebung eine Mieterhöhung gemäß § 558 
BGB, also unter Hinweis auf die gestiegene 
sog. ortsübliche Vergleichsmiete vornehmen 
wollen. Alles, was zur „Mechanik“ des § 558 
BGB gesagt wird, gilt auch für andere Ge-
meinden, gleichgültig, ob dort ein Mietspiegel 
existiert oder auf andere Begründungsmittel 
(Vergleichswohnungen, Gutachten) zurück-
gegriffen werden muss. Dies gilt insbesondere 
für die Checkliste zur Mieterhöhung und die 
Berechnungs- und Fallbeispiele. Da Potsdam 
und Berlin im gleichen Verflechtungsraum 
liegen, sind viele Verwalter den Umgang mit 
dem Berliner Mietspiegel gewohnt. Deshalb 
wird auch auf unterschiedliche Regelungen 
beider Mietspiegel hingewiesen.  

Der Schwerpunkt der Darstellung liegt im 
Bereich der Spanneneinordnung, da hier wirt-
schaftliches Potential, das richtig genutzt sein 
will, besteht.

Da etliche Mietspiegel veraltet sind oder im 
Ein- und Zweifamilienhausbereich keine aus-
reichenden Mieterhöhungen erlauben und 
viele Gemeinden nicht über einen Mietspie-
gel verfügen, werden die Möglichkeiten zur 
Begründung von Mieterhöhungen mit drei 
Vergleichsmieten und die immer noch unter-
schätzten Möglichkeiten der sog. Indexmiete, 
die seit 2001 vereinbart werden kann, erläutert.

Ein Katalog von 60 typischen Fallbeispielen 
rundet die Darstellung ab.

Klassisches DIN A5 Format. 116 Seiten.

Mieterhöhungsmöglichkeiten in Potsdam und 
Umgebung, durch Benennung von Vergleichs-
wohnungen; Indexmieterhöhung; Fallbeispiele, 
Formularmuster, Musterschreiben, aktuelle Über-
sicht über Mietspiegel im Land Brandenburg. Von 
RA Gunter Knierim, Vorsitzender von Haus & 
Grund Potsdam und Umgebung e. V.
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